
Abstimmungsergebnis: 
 

beschlossen: abgelehnt: überwiesen: 
 

 
Drucksachen 
der Bezirksverordnetenversammlung  
Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
XVIII. Wahlperiode  

 
 

 

Ursprung: Antrag, Kinder- und Jugendparlament, Kinder- und Jugendparlament  

Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

28.04.2010 Jugendhilfeausschuss 
19.05.2010 Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
02.06.2010 Hauptausschuss, Verwaltungsreform, Gender und Geschäftsordnung 
16.06.2010 Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
 
 

Beschlussempfehlung 
Hauptausschuss, Verwaltungsreform, Gender und 
Geschäftsordnung 
 

Drucks. Nr:  
 

1371/XVIII 
 

Ein Sitz im Jugendhilfeausschuss 

 
Der Ausschuss empfiehlt der Bezirksverordnetenversammlung: 
 
Die BVV wolle beschließen: 
 
 
Der Antrag wird nicht weiter verfolgt, da er keine Mehrheit erhalten hat. 
 
Nach § 22 Buchstabe a BezVG müssen Bürgerdeputierte mindestens 18 Jahre alt sein. 
Mitglieder des KiJuP können also als Bürgerdeputierte in den JHA gewählt werden, sofern 
sie mindestens 18 Jahre alt sind. Dass Mitglieder des KiJuP mindestens 18 Jahre alt sind, 
erscheint nicht ausgeschlossen. 
 
 
 
 

 
Berlin, den 02.06.2010 
 
Frau Dittmeyer, Petra        
Hauptausschuss, Verwaltungsreform, Gender und Geschäftsordnung   
     


